
W
A

R
N

U
N

G
KOLUMNE

DIE FIESEN TRICKS DER

FRANCHISE / LIZENZ - MAFIA

© Copyright bei Kerstan Consult GmbH auf die abgebildeten Werbekonzepte, inklusive Fotos und Grafik. Konventionalstrafe in Höhe von € 10.000 bei unerlaubter Weitergabe.



WARNUNG:

Die fiesen Tricks der Franchise- bzw. Lizens-
MAFIA
Diese Kolumne soll warnen und aufrütteln.

Immer mehr Kunden rufen in unserer Unternehmensberatung an, weil sie
durch Franchise- oder Lizenzverträge in die Schuldenfalle geraten sind
und dadurch ihr Kerngeschäft gefährden, während der Lizenzgeber sein
neues Luxusfahrzeug mit Beschriftung in den Socialmedien zum
Kundenfang präsentiert.

Wir verzichten in dieser Kolumne bewusst auf Namen. Wir reden hier von
den unseriösen Machenschaften der Franchise-Discounter, EMS-
Lizenzclubs, Club-in-Clubsystemen, Mikrostudios, BGM-Lizenzgebern
sowie den großen Premium-Fitnessketten …….

Deshalb: Prüfen Sie genau die Verträge, die Sie eingehen, denn der
Teufel liegt im Detail.

Stufe 1: DER ZUFÄLLIGE ERSTKONTAKT

Das Schema der Kundenakquise ist wie aus dem Lehrbuch für kriminelle
Drückergeschäfte.

Dabei wird immer die gleiche Masche abgezogen: Zukünftige Kunden
werden auf Netzwerken, Tagungen, Kongressen oder der Fibo kontaktiert.
Dort wird beiläufig von einem System erzählt, was ohne Arbeit und ohne
großes Eigenkapital hohe Gewinne abwirft.

Bereits hier fallen oftmals die Ersten auf die Geschichte des leichten
Geldes rein, ohne viel Arbeit von einem „netten“ Kollegen.



Stufe 2: Der ANGST-ANRUF

Wenn das nicht klappt, erhält die Zielperson einen Anruf mit folgendem
Inhalt:

Hallo lieber………., wir haben uns doch in ……. kennengelernt und unsere
Firma xy möchte an diesem Standort ein xy eröffnen. Ich wollte dem
ortsansässigen Betreiber zuerst die Möglichkeit einer Zusammenarbeit
(Franchise bzw. Lizenz) anbieten. Das ist wie Gelddrucken.

Stufe 3: Die Zahlenmanipulation

Dann werden Zahlen aus Musterclubs präsentiert, die eigentlich den
Tatbestand des vorsätzlichen Betruges darstellen:

1. Oftmals sind die Zahlen von Standorten ohne Wettbewerb und nicht
vergleichbar.

2. Werbekosten fehlen in der Muster-BWA, da der Lizenzgeber ja nicht
überteuerte Werbekosten zahlt.

3. Finanzierungskosten fehlen bzw. sind diese 50% günstiger als die
tatsächlich anfallenden.

4. Die prozentuale Umsatzabgabe von 2% - 4% ist nicht vorhanden.
5. Personalkosten sind reduziert.

Und und und….

Das Aussaugen des Kunden (das VAMPIRÖSE SYSTEM) fängt an:

Kapitel 1: Unrabattierte Listenpreise und überteuerte Finanzierung

Die Geräterabatte bei Ketten und Großabnehmern liegen bekanntlich
zwischen 40% und 60 %. Diese werden jedoch nicht an den Partner
weitergegeben. Dadurch steigt der Finanzierungsbedarf der
Gerätefinanzierung um sagenhafte 100%.

Zusätzlich wird eine überteuerte Finanzierung angeboten. Wenn die
Ausstattung unrabattierte € 100.000,- Wert hätte und man diese mit 10%
verzinsen würde (€ 10.000,- jährlich), dann entspräche dies einer
Kapitalverzinsung von sagenhaften 20 % auf die rabattierte Ausstattung
(deren Wert ja tatsächlich nur € 50.000,- beträgt).



Zusätzlich müssen neue Geräte über den FG zu dessen Preisen bezogen
werden.

Kapitel 2: Gewinnabschöpfung durch UMSATZ-Beteiligung anstatt
Gewinnbeteiligung

Neben der monatlichen Gebühr verlangen unseriöse Franchise- oder
Lizenzgeber zwischen 2% und 4% vom Umsatz und NICHT VOM
GEWINN. Den Unterschied sieht man sehr gut an dem folgenden Beispiel:

Bsp.: Sie erwirtschaften € 30.000,- monatlichen Umsatz und daraus
generieren Sie nur € 2.000,- Gewinn. Dies bedeutet, Ihr FG bekommt
monatlich bei 4 % Umsatzbeteiligung € 1.200,-. Allein diese Vereinbarung
entspricht einer 60%igen Gewinnabschöpfung.

Kapitel 3: Das Aussaugen geht weiter: Teure intrasparente Werbe-
kostenbeteiligung

Hier wird Werbeleistung wesentlich überteuert angeboten und die Preise
entsprechen nicht den marktüblichen freien Preisen. Vergleichbare
Leistungen werden auf dem freien Markt besser oder sogar günstiger
angeboten.

Facebook-Werbung, Online-Kundenakquise sowie Printmedien sind ein
beliebtes Abzocksystem, da der Lizenznehmer sich dazu verpflichtet hat,
nur über den Franchisegeber Werbung zu schalten, bzw. diese über ihn
zu bestellen.

Ist der Gewinn des Betreibers zu hoch, so werden die vereinbarten
Werbekosten hochgeschraubt.

Kapitel 4: Versteckte Nebenkosten

Nun tauchen in Lizenzverträgen versteckte Nebenkosten für Homepages,
Landingpages und Facebook-Marketing auf.

Lieferungen sowie Aufbaugebühren, die normalerweise der Lieferant
trägt, werden zusätzlich berechnet, obwohl diese der Lieferant nicht in
Rechnung stellt.

Besonders gerne werden standardisierte Betriebshandbücher als
Franchise-Grundvoraussetzung verkauft. Die Kosten dafür gehen oftmals
in die Zehntausende, der Ertragswert fürs Unternehmen liegt quasi bei
Null. Aber die Gewinnabschöpfung geht weiter.



Dabei werden sogar die anfallenden Kosten als zinsloser Kredit gestundet,
um ihn jederzeit abrufen zu können, was dem Tatbestand der möglichen
Erpressung sehr nahe kommt.

Jahreskontrollen werden verpflichtend in die Verträge integriert und
schmälern weiter den Gewinn des FN.

Zusätzlich müssen alle Waren, die verkauft werden, überteuert über den
FG bezogen werden.

Kapitel 5: Kassieren ohne Risiko

Nun wird das komplette Risiko auf den Betreiber abgewälzt. Der
Franchise-Lizenznehmer haftet für die komplette unrabattierte Summe der
Investition, obwohl der Franchisegeber fast 50% der Gewinne
kannibalisiert.

Kapitel 6: Die unternehmerische Enteignung

Der FN kann keine eigenen Firmenentscheidungen treffen: Werbung,
Öffnungszeiten, Zusatzverkäufe, Preisgestaltung usw. werden
vorgegeben. Somit mutiert der Betreiber zu einer Marionette, die eher
einem schlecht bezahlten Mitarbeiter, als einem Eigentümer entspricht.

Kapitel 7: Der finale Todesstoß

Dem FN werden bei anfänglichen Zahlungsproblemen Aufschub gewährt
oder sogar ein Kredit gegeben. Dieser kann jederzeit zurückgefordert
werden. Das macht den FN erpressbar und mundtot. Wenn er sich negativ
gegen den FG äußert, wird der Stecker gezogen und der Betreiber hat
sein Eigenkapital verloren, Schulden angehäuft und oftmals nicht das
Geld, um einen Prozess gegen den FG zu führen.

Kapitel 8: Ein neuer Wirt (Franchisepartner mit frischem Geld)

muss her.

Der FG übt sein Vorkaufsrecht aus. Nun geht das ganze Spiel von vorne
los. Der Club wird an den nächsten neuen FN übergeben. Dieser zahlt für
den nachweisbar defizitären Club eine horrende Startgebühr.



Fazit:

Discounter verkaufen immer über Preis und Leistung, somit macht
Franchise keinen Sinn. Bei Premiumclubs ist Franchise absolut sinnlos,
da man eine Dienstleistung nicht standardisieren kann.

Fast alle Mikrostudios und EMS-Clubs könnten 50% günstiger erstellt
werden und hätten ohne F/Lizenzgebühren teilweise den 4-fachen
Gewinn.

Findet eine Gewinnabschöpfung von fast 50% statt, muss man eindeutig
vor solchen Vereinbarungen warnen.

Franchise oder Lizenzvereinbarungen sind nur sinnvoll bei hohen
nachweißbar langfristigen Synergien, Einsparungen,
weitergereichten Einkaufsvorteilen und Arbeitserleichterungen.

Dies in Verbindung mit einer gedeckelten Gewinnbeteiligung
basierend auf der Bilanz und nicht auf der BWA, kann durchaus für
branchenfremde Quereinsteiger sinnvoll sein.

Merke:

Trifft ein Mensch mit Erfahrung auf einen Menschen mit Geld, so hat
der Mensch mit Erfahrung am Schluss das Geld und der mit Geld
eine schlechte Erfahrung.

Wir empfehlen Ihnen zuerst in Ihrem Kerngeschäft alle Möglichkeiten
Gewinne zu generieren, auszuschöpfen. In der Regel liegen dort bis
zu 40% Gewinnpotential.

Besuchen Sie dazu eines unserer Seminare:

DIE DNA DES ERFOLGES.

Termine finden Sie unter www.kerstanconsult.de

Ihr Michael Kerstan & Team

Bilderquelle: Kerstan Consult


